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den üblicherweise durch den Zeugen verwendeten Formulierungen gehört. Denn für

den Zeugen im Vordergrund steht offenbar deutlich, dass die Kündigung und

Auszahlung nicht Sinn und Zweck des Vertrages sei, der Vertrag �nicht dafür da� sei.

Dies wird verstärkt dadurch, dass der Zeuge dies mit den steuerlichen Zulagen

dergestalt verknüpft, dass der Versicherungsnehmer diese nicht dafür bekomme, um

nach einer gewissen Zeit zu kündigen. Erforderlich wäre jedoch, insbesondere vor dem

Hintergrund, dass ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer zunächst davon

ausgehen wird, dass ein privatrechtlicher Versicherungsvertrag grundsätzlich kündbar

ist, der eindeutige Hinweis, dass eine Kündigung mit Auszahlung ausgeschlossen ist.

Auch aus der � insoweit unstreitig � verwendeten Formulierung, dass der Vertrag ein

Ersatz für die gesetzliche Rentenversicherung sei, folgt ein derartiger Hinweis nicht.

Zwar ist die gesetzliche Rentenversicherung, wie auch dem Kläger bewusst war, nicht

kündbar. Daraus, dass ein Versicherungsvertrag als Ersatz für die gesetzliche

Rentenversicherung dient, folgt jedoch für den durchschnittlichen, sich der fehlenden

Kündbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung bewussten, Versicherungsnehmer

nicht, dass der Ersatz dieselben Charakteristika aufweist. Auch ein nicht geförderter �

kündbarer � privater Altersvorsorgevertrag könnte zudem Ersatz für die gesetzliche

Rentenversicherung sein.

Für ein Fehlen des vermuteten Vertretenmüssens, § 6 Abs. 5 S. 2 VVG, ist nichts

vorgetragen oder ersichtlich.

Die P flichtverletzung der Beklagten war auch kausal für den Vertragsschluss. Zu

Gunsten des Klägers greift die Vermutung aufklärungsgerechten Verhaltens. Steht

fest, dass der Schaden nicht eingetreten wäre, wenn der Rat ordnungsgemäß erteilt

und befolgt worden wäre, so wird vermutet, dass sich der Versicherungsnehmer dem

Rat entsprechend verhalten hätte. Für das Eingreifen der Vermutung kommt es nicht

darauf an, ob der Beratungsbedürftige bei gehöriger Aufklärung vernünftigerweise nur

eine Handlungsalternative gehabt hätte, er sich also nicht in einem

Entscheidungskonflikt befunden hätte. Der Aufklärungspflichtige muss somit

beweisen, dass der Versicherungsnehmer das vorgeschlagene P rodukt auch bei

richtiger Aufklärung erworben hätte (OLG Köln, Urteil vom 26. Juli 2019 � I-20 U

185/18 �, juris). Die Beklagte ist insoweit beweisfällig.

Ein anspruchskürzendes Mitverschulden i.S.d. § 254 Abs. 1 BGB, indem der Kläger

die Versicherungsunterlagen nicht zur Kenntnis genommen hat und somit nicht auf die

darin ausdrücklich beschriebene fehlende Kündbarkeit mit Auszahlung aufmerksam

geworden ist, ist nicht zu berücksichtigen. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH

und des OLG Köln, der sich das Gericht anschließt, kann der Informationspflichtige

dem Geschädigten nicht nach § 254 Abs. 1 BGB entgegenhalten, er habe dessen

Angaben nicht vertrauen dürfen und sei deshalb für den entstandenen Schaden

mitverantwortlich (OLG Köln, Urteil vom 26. Juli 2019 � I-20 U 185/18 �, Rn. 44, juris,

m.w.N.).
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Der Anspruch des Klägers ist auch durchsetzbar. Die beklagtenseits erhobene Einrede

der Verjährung gem. § 214 BGB greift nicht durch. Denn die regelmäßige dreijährige

Verjährungsfrist gem. § 195 BGB begann erst frühestens im Jahr 2022 zu laufen, als

der Kläger nach seinen eigenen Angaben den Vertrag durchgesehen habe. Eine

frühere positive Kenntnis des Klägers hat die hierfür darlegungs- und beweisbelastete

Beklagte nicht bewiesen. Entgegen der Ansicht der Beklagten lässt sich auch daraus,

dass der Kläger die ihm überlassenen Unterlagen, die ihm eine entsprechende

Kenntnis vermittelt hätten, nicht durchgelesen hat, keine grobe Fahrlässigkeit des

Versicherungsnehmers herleiten  (OLG Köln, Urteil vom 26. Juli 2019 � I-20 U 185/18

�, Rn. 48, juris ; vgl. auch für Anlageberatung BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 � III ZR

249/09 �, BGHZ 186, 152-164).

In der Folge ist der Kläger so zu stellen wie er stünde, wenn die Beratung

ordnungsgemäß erfolgt wäre. Der Schadensersatzanspruch ist grundsätzlich auf das

negative Interesse gerichtet. Hätte der Versicherungsnehmer bei ordnungsgemäßer

Beratung den Vertrag nicht geschlossen, so hat er einen Anspruch auf

Rückgängigmachung des Vertrags unter Zurückzahlung eingezahlter P rämien (OLG

Köln, Urteil vom 26. Juli 2019 � I-20 U 185/18 �, juris), hier in geltend gemachter Höhe

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 288 Abs.1 S. 1, Abs. 2, 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB.

Der Anspruch auf Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten folgt

ebenfalls aus § 6 Abs. 5 VVG. Ein Zinsanspruch (gem. §§ 288 Abs. 1, 291 BGB)

besteht bei einem Freistellungsanspruch jedoch nicht.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen

Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1, S. 2 ZP O.

Der Streitwert wird auf 23.757,00 EUR festgesetzt.
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